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Bericht 

. des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (33 6 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen über 
Preise für Sachgüter und Leistungen getroffen 

werden (Preisgesetz 1992) 

Das Preisgesetz ist durch die wirtschaftliche 
Entwicklung und die Bestrebungen Österreichs um 
eine Teilnahme an den Europäischen Gemeinschaf­
ten in seiner derzeitigen Fassung mit seinen tief in 
das WirtSchaftsleben eingreifenden Regelungen und 
Regelungsmöglichkeiten weitgehend überholt. Die 
geänderten Verhältnisse erfordern dringend eine 
Deregulierung dieser Rechtsmaterie. Diesem Erfor­
dernis soll durch zwei Nachfolgegesetze, nämlich 
ein Preisgesetz 1992 und ein Preisauszeichnungsge­
setz Rechnung getragen werden. Der vorliegende 
Entwurf . eines Preisgesetzes 1992 sieht eine 
Ermächtigung zur behördlichen Preisregelung im 
wesentlichen für den Fall einer Versorgungsstörung 
bei dem betreffenden Sachgut oder der betreffenden 
Leistung, weiters für Arzneimittel, leitungsgebun­
dene Energien und bei Mißbrauch einer marktbe­
herrschenden Stellung sowie die Verpflichtung zur 
Weitergabe von Abgabensenkungen vor. 

Der Handelsausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 5. Februar 1992 in Verhand­
lung genommen. In der Debatte ergriffen außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dipl.-Kfm. 
Ma u t n e  r - M a r  k h o f, Dr. He i n d I, Ha i ­
g er m 0 s e r, Ingrid T i  c h y - S c h r e d  e r, Mag. 
Dr. Madeleine P e t  r 0 v i c, R e s  c h sowie der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
Dr. S c h ü s s e l  das Wort. 

Von den" Abgeordneten Ingrid T i c h  y -

S c h r e d  e r und Dr. H e i n  d I wurden zwei 
Abänderungsanträge, von der Abgeordneten Mag. 
Dr. Madeleine P e t  r 0 v i c ein Abänderungsantrag 
eingebracht. 

Franz Stocker 

Berichterstatter 

Bei der Abstimmung WÜrde der in der Regie­
rungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf in der 
Fassung der beiden Abänderungsanträge der 
Abgeordneten Ingrid T i c h  y - S c h r e d  e r und 
Dr. He i n d l  teils einstimmig, teils mehrstimmig 
angenommen. Der Abinderungsantrag der Abge­
ordneten Mag. Dr. Madeleine P e t  r 0 v i c fand 
nicht die Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Weiters traf der Ausschuß einstimmig folgende 
Feststellung: 

"Der Bundesminister für wirtschaftliche Angele­
genheiten wird aufgefordert, im Zuge zukünftiger 
Preisverfahren kontinuierlich zu prüfen, ob und in 
welchen Verbrauchssegmenten spezifische Strom­
sparprogramme zu veranlassen sind, insbesondere 
wenn die Grenzkosten zusätzlicher Strombereitstel­
lung höher sind als die Kosten für eine Effizienzstei­
gerung Im Endverbrauch (sog. ,Least-Cost-Prin­
zip')." 

Weiters hielt der Ausschuß fest, daß der 
Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 
3. Dezember 1990, V 204-209/90-10, ausgespro­
chen hat, daß der volkswirtschaftlich gerechtfertigte 
Preis kostendeckend sein muß. Widrigenfalls ist die 
Preisbestimmung gesetzwidrig und kann zu Amts­
haftung führen. 

Zu § 3 Abs. 3 stellte der Ausschuß fest: daß bei 
Abwägung des gesamtwirtschaftlich optimalen 
Energieeinsatzes der Ankauf von eingespeister 
Energie, insbesondere aus industrieller Kraft­
Wärme-Kupplung, verstärkt zu beachten ist. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
HandeIsausschuß somit den A n  t r a g, der Natio­
nalrat wolle dem a n g e 5 c h I  0 s s e n  e n G e -
s e t  z e n  t w u r f die verfassungsmäßige Zustim­
mung erteilen. 

Wien, 1992 02 05 

Ingrid Tichy-Schreder 

Obfrau 
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2 396 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen 
über Preise für Sachgüter und LeistuJ;lgen 

getroffen werden (Preisgesetz 1992) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Verfassungsbestimmung 

(1) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung 
von Vorschriften, wie sie im Artikel II dieses 
Bundesgesetzes enthalten sind, sind auch in den 
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das 
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
etwas anderes bestimmt. Die in diesen Vorschriften 
geregelten Angelegenheiten können unmittelbar 
von Bundesbehörden versehen werden. 

(2) Dieser Artikel tritt mit dem ersten Tag des 
dritten Monats in Kraft, der auf die Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes folgt. 

(3) Gleichzeitig tritt Artikel I der Preisgesetzno­
velle 1988, BGBI. Nr. 337, außer Kraft. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die 
Bundesregierung betraut. 

Artikel 11 

Geltungsbereich 

§ 1. Die Preise für Sachgüter und Leistungen 
unterliegen diesem Bundesgesetz. Es gilt aber nur 
insoweit, als nicht besondere bundesgesetzliche 
Vorschriften bestehen. 

Bestimmung von Preisen für Sachgüter und 
Leistungen 

§ 2. (1) Für Sachgüter, für die Lenkungs- oder 
Bewirtschaftungsmaßnahmen gemäß den jeweils 
geltenden bundesgesetzlichen Vorschriften getrof­
fen werden, kann die Behörde für die Dauer dieser 

Maßnahmen volkswirtschaftlich gerechtfertigte 
Preise bestimmen. Dies gilt auch für mit solchen 
Sachgütern zusammenhängende Nebenleistungen. 

(2) Für Sachgüter und Leistungen, die keinen 
gesetzlichen Lenkungs- oder Bewirtschaftungsvor­
schriften unterliegen und bei denen eine Störung der 
Versorgung unmittelbar droht oder bereits eingetre­
ten ist, können volkswirtschaftlich gerechtfertigte 
Preise bestimmt werden, sofern diese Störung 

1. keine saisonale Verknappungserscheinung 
darstellt und 

2. durch marktkonforme Maßnahmen nicht, 
nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnismä­
ßigen Mitteln abgewendet oder behoben 
werden kann. 

Eine solche Preisbestimmung ist nur während der 
Geltungsdauer einer Verordnung der Bundesregie­
rung zulässig, durch die festgestellt wird, daß die 
genannten Voraussetzungen gegeben sind. Die 
Bundesregierung hat eine solche Verordnung bei 
V orliegen der Voraussetzungen zu erlassen und bei 
deren Wegfall unverzüglich aufzuheben. 

(3) Eine Preisbestimmung kann für das ganze 
Bundesgebiet erfolgen, auch wenn die Lenkungs­
oder Bewirtschaftungsmaßnahme gemäß Abs. 1 
oder die Störung der Versorgung gemäß Abs. 2 nUr 
Teile des Bundesgebietes betrifft. 

(4) Bei Gefahr im Verzug kann die Behörde 
anordnen, daß die bei Einleitung des Preisbestim­
mungsverfahrens geforderten Preise bis zum Ab­
schluß des Verfahrens, höchstens jedoch für die 
Dauer von sechs Wochen, nicht erhöht werden 
dürfen (Preisstopp). Abs. 3 gilt sinngemäß. 

§ 3. (1) Für die nachstehenden Arzneimittel im 
Sinne des Arzneimittelgesetzes, BGBI. 
Nr.185/1983, in der jeweils geltenden Fassung 
können, ausgenommen für die Abgabe in Apothe­
ken, volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preise be­
stimmt werden, auch wenn die Voraussetzungen des 
§ 2 nicht vorliegen: 

1. Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die 
dazu bestimmt sind, für die Herstellung von 
Arzneimitteln verwendet zu werden, 
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396 der Beilagen 3 

2. Arzneispezialitäten, mit Ausnahme der ho­
möopathischen, de� apothekeneigenen und 
der radioaktiven Arzneispezialitäten sowie mit 
Ausnahme jener Arzneispezialitäten, die Füt­
terungsarzneimittel oder Fütteru�gsarzneimit­
tel-Vormischungen sind, 

3. Arzneimittel im Sinne des § 26 des Arzneimit­
telgesetzes. 

(2) Für die Lieferung elektrischer Energie, von 
Gas und Fernwärme sowie für die damit Zusammen­
hängenden Nebenleistungen kann die Behörde 
volkswirtSchaftlich gerechtfertigte Preise auch dann 
bestimmen, wenn die Voraussetzungen des § 2 nicht 
vorliegen. § 2 ist auf diese Sachgüter nicht 
anzuwenden. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann zur Sicherstellung einer 
volkswirtschaftlich erforderlichen kostenorientier­
ten und auf eine bestmögliche Kapazitätsauslastung 
gerichteten Tätigkeit der Elektrizitäts-, Gas- und 
Fernwärmeversorgungsunternehmen durch Verord­
nung Tarifgrundsätze und Tarifstrukturen festle­
gen. Dabei ist die wirtschaftliche Nutzung der 
vorhandenen Energiequellen und ein gesamtwirt­
schaftlich optimaler Energieeinsatz anzustreben. 

§ 4. Werden für im § 3 Abs. 2 genannte Sachgüter 
keine Preise bestimmt, so kann der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten Elektrizitäts-, 
Gas- und Fernwärmeversorgungsunternehmen 
durch Verordnung oder Bescheid verpflichten, dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen­
heiten regelmäßig jene betriebswirtschaftlichen 
Daten zu melden, die zur Überprüfung der 
volkswirtschaftlichen Rechtfertigung der jeweils 
geforderten Preise erforderlich sind. 

§ 5. (1) Der Bundesminister für wirtSchaftliche 
Angelegenheiten hat auf Antrag zu untersuchen, ob 
der von einem oder mehreren im Antrag zu 
bezeichnenden Unternehmen für ein Sachgut oder 
eine Leistung geforderte Preis oder eine vorgenom­
mene Preiserhöhung die internationale Preise nt­
wicklung bei dem betreffenden Sachgut oder bei der 
betreffenden Leistung, den allgemeinen Preisindex 
des betreffenden Wirtschaftszweiges oder die 
allgemeine Preiserhöhung dieses Wirtschaftszwei­
ges in einem ungewöhnlichen Maße übersteigt. 

(2) Anträge gemäß Abs. 1 können von jeder der 
im § 9 Abs. 2 genannten Stellen gestellt werden. 

(3) Für die auf Grund eines Antrages gemäß 
Abs. 1 durchzuführende Untersuchung gelten die 
Verfahrensbestimmungen des § 10 mit Ausnahme 
des Abs. 3 sinngemäß. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann das Ergebnis der Untersu­
chung gemäß Abs. 1 und der Begutachtung durch 
die Preiskommission unter Bedachtnahme auf § 13 
im ,,Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlichen. 

(5) Läßt sich aus einer Untersuchung nach Abs. 1 
schließen, daß ein oder mehrere Unternehmer eine 
ungerechtfertigte Preispolitik verfolgen, so kann die 
Behörde für die Dauer von sechs Monaten 
volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preise bestim­
men, wenn der festgestellte Mißstand durch 
marktkonforme Maßnahmen nicht beseitigt werden 
kann. 

(6) Hat das Kartellgericht einen Mißbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung nach § 35 des 
Kartellgesetzes untersagt, so kann die Behörde für 
das betreffende Sachgut oder die betreffende 
Leistung für die Dauer von höchstens sechs 
Monaten einen volkswirtschaftlich gerechtfertigten 
Preis bestimmen, es sei denn, der betreffende 
Unternehmer beweist, 'daß der vom Kartellgericht 
festgestellte Mißbrauch nicht mehr vorliegt. 

§ 6. ( 1) Preise sind im Sinne dieses Bundesgeset­
zes volkswirtSchaftlich gerechtfertigt, 'wenn sie 
sowohl den bei der Erzeugung und im Vertrieb oder 
bei der Erbringung der Leistung jeweils bestehenden 
volkswirtschaftlichen Verhältnissen als auch der 
jeweiligen wirtschaftlichen Lage der Verbraucher 
oder Leistungsem�ger bestmöglich entsprechen. 

(2) Die Preise können als Höchst-, Fest- oder 
Mindestpreise bestimmt werden. Für ein Sachgut 
oder eine Leistung kann für dieselbe Wirtschafts­
stufe sowohl ein Höchst- als auch ein Mindestpreis 
bestimmt werden (Preisband). 

(3) Die Preisbestimmung kann auch unter 
Bedingungen und Vorschreibung von Auflagen 

- erfolgen. 

Verpflichtung zur Weitergabe von 
Abgabensenkungen 

§ 7. Entfallen in den Preisen von Sachgütern oder 
Leistungen enthaltene Steuern, Abgaben oder 
Zollbeträge sowie Ausgleichsbeträge für landwirt­
schaftliche Erzeugnisse und deren Verarbeitungs­
produkte ganz oder teilweise, so sind die Preise um 
diese Beträge herabzusetzen. 

Behörden 

§ 8. (1) Für die Bestimmung volkswirtSchaftlich 
gerechtfertigter Preise und für die Anordnung eines 
Preisstopps ist der Bundesminister für wirtSchaftli­
che Angelegenheiten,. hinsichtlich der Arzneimittel 
im Sinne des Arzneimittelgesetzes der Bundesmini­
ster für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 
zuständig. 

(2) Der Bundesminister für wirtSchaftliche 
Angelegenheiten kann durch Verordnung oder im 
Einzelfall durch Bescheid alle oder einzelne 
Landeshauptmänner beauftragen, die ihm gemäß 
Abs. 1 zustehenden Befugnisse an seiner Stelle 

396 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 8

www.parlament.gv.at



4 396 der Beilagen 

auszuüben, sofern die bei der Preisbestimmung zu 
berücksichtigenden Umstände in den einzelnen 
Bundesländern verschieden sind oder dies sonst im 
Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfach­
heit und Kostenersparnis gelegen ist. Die Landes­
hauptmänner haben bei der Ausübung dieser 
Befugnisse anstelle der im § 9 Abs.2 genannten 
Stellen die Landeskammet der gewerblichen Wirt­
schaft, die Kammer für Arbeiter undAngestellte und 
die. Landwirtschaftskammer im jeweiligen Land zu 
hören. Mit dem Außerkrafttreten einer gemäß dem 
ersten Satz erlassenen Verordnung geht die 
Zuständigkeit zur Aufhebung von auf Grund dieser 
Verordung erlassenen Preisverordnungen und 
Preisbescheiden der Landeshauptmäimer auf den 

�,Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
über. 

(3) Die Preisbestimmung und die Anordnung 
eines Preisstopps für 

1. Sachgüter, die dem Marktordnungsgesetz 
1 985, BGBI. Nr. 2 10, in der jeweils geItenden 
Fassung oder dem Viehwirtschaftsgeseti 1983, 
BGBI. Nr.621 ,  in der jeweils geltenden 
Fassung unterliegen, für Zucker, Geflügel und 
Eier sowie für damit zusammenhängende 
Nebenleistungen, haben im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft, 

2. Sachgüter und Leistungen, deren Preis aus 
Finanzmitteln des Bundes gestützt wird oder 
bei denen zweckgebundene Einnahmen des 
Bundes eingehoben werden, im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen 

zu erfolgen. 
(4) Die Überwachung der Einhaltung der auf 

Grund dieses Bundesgesetzes bestimmten Preise 
und eines auf Grund dieses Bundesgesetzes 
angeordneten Preisstopps sowie die Durchführung 
von Verwaltungsstrafverfahren nach diesem Bun­
desgesetz obliegen den Bezirksverwaltungsbehör­
den. 

(5) Die Bundesgendarmerie, in Orten, in denen 
Bundespolizeibehörden bestehen, die Sicherheitsor­
gane dieser Behörden, haben als Organe der 
Bezirksverwaltungsbehörde bei im Abs. 4 genannten 
Maßnahmen, soweit diese sich auf gemäß § 2 
bestimmte Preise oder auf einen Preisstopp 
beziehen, mitzuwirken. 

Preiskommission 

§ 9. (1) Beim Bundesministerium für wirtschaftli­
che Angelegenheiten und beim Bundesministerium 
für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz ist 
zur Beratung des Bundesministers für wirtschaftli­
che Angelegenheiten beziehungsweise des Bundes­
ministers für Gesundheit, Sport und Konsumenten­
schutz in Preisbestimmungsverfahren und im 
Verfahren gemäß § 5 Abs. 1 je eine Preiskommis­
sion zu bilden. 

(2) Der Preiskommission beim Bundesministe­
rium für wirtschaftliche Angelegenheiten haben 
außer dem Vorsitzenden anzugehören: 

1 .  je ein Vertreter des Bundesministeriums für 
Finanzen, für Land- und Forstwirtschaft und 
für Gesundheit, Sport und Konsumenten­
schutz; 

2. je ein Vertreter der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der Präsidentenkon­
ferenz der Landwirtschaftskammern Öster­
reichs und der Bundesarbeitskammer. 

(3) Der Preiskommission beim Bundesministe­
rium für Gesundheit, Sport und Konsumenten­
schutz hat außer dem Vorsitzenden und je einem 
Vertreter der im Abs. 2 genannten Bundesministe­
rien und Körperschaften auch ein Vertreter des 
Bundesmiriisteriums für wirtschaftliche Angelegen­
heiten anzugehören. 

(4) Für jeden Vertreter ist ein Ersatzmitglied zu 
bestellen. Die Vertreter der Bundesministerien und 
ihre Ersatzmitglieder sind von den zuständigen 
Bundesministern, die übrigen Vertreter und Ersatz­
rnitglieder von den im Abs. 2 Z 2 bezeichneten 
Körperschaften zu bestellen. Für verschiedene 
Sachbereiche können verschiedene Vertreter und 
Ersatzmitglieder bestellt werden. Die Mitglieder 
und Ersatzmitglieder der Preiskommission sind, 
soweit sie nicht beamtete Vertreter sind, vom 
Vorsitzenden der Preiskommission zur gewissen­
haften Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflich­
ten. 

(5) Den Vorsitz in der Preiskommission beim 
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen­
heiten hat der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, den Vorsitz in der Preiskommis­
sion beim Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz der Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz zu 
führen. Der Bundesminister kann sich im Vorsitz 
durch einen Bediensteten seines Bundesministe­
riums vertreten lassen. 

Verfahrensbestimmungen 

§ 10. ( 1 )  Preise können von Amts wegen oder auf 
Antrag bestimmt werden. Anträge sind bei der 
zuständigen Behörde einzubringen. . Diese . hat, 
soweit im Abs. 3 nicht anderes bestimmt ist, vor 
jeder Preisbestimmung ein Vorprüfungsverfahren 
durchzuführen, in dem die Partei zu hören und 
Vertretern der im § 9 Abs. 2 und 3 genannten 
Bundesministerien und Körperschaften Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben ist. 

(2) Nach Abschluß des Yorprüfungsverfahrens 
sind sämtliche Unterlagen der Preiskommission zur 
Begutachtung vorzulegen. Der Vorsitzende kann 
zur Beratung in der Preiskommission auch Sachver­
ständige beiziehen. 
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(3) Bei Gefahr im Verzug können die Anhörung 
der im § 9 Abs. 2 und 3 genannten Bundesministe­
rien und Körperschaften sowie die Begutachtung 
durch die Preiskommission entfallen. Diese ist 
jedoch nachträglich unverzüglich mit der Angele­
genheit zu befassen. 

(4 ) Werden Betriebsprüfungen vorgenommen, so 
sind die Unterlagen hierüber, wenn die Betriebsprü­
fung im Vorprüfungsverfahren vorgenommen 
wurde, außer im Fall des Abs. 3 den Vertretern der 
im § 9 Abs. 2 und 3 genannten Bundesministerien 
und Körperschaften, wenn die Betriebsprüfung aber 
im Verfahren vor der Preiskommission vorgenom­
men wurde, sowie im Fall des Abs. 3, den 
Mitgliedern der Preiskommission zur Stellung­
nahme zu übermitteln. 

(5) Vertreter der überprüften Unternehmen 
können von der Behörde sowohl im V orprüfungs­
verfahren als auch zur Preiskommission zur 
weiteren Auskunftserteilung vorgeladen werden. 

Auskunftspflicht 

§ 11. ( 1 )  Die für die Preisbestimmung zuständi­
gen Behörden sind berechtigt, durch ihre Organe 
von den gemäß Abs. 3 Auskunftspflichtigen Aus­
kunft über alles zu verlangen, was für die, 
Preisbestimmung oder die Anordnung eines Preis­
stopps erforderlich ist und zu diesem Zweck auch in 
die Wirtschafts- und Geschäftsaufzeichnungen 
Einsicht zu nehmen. Das gleiche gilt sinngemäß für 
die Durchführung von Untersuchungen auf Grund 
von Anträgen gemäß § 5 Abs. 1 .  

(2) Zum Zweck der Preisüberwachung stehen die 
im Abs. 1 erster Satz genannten Befugnisse den zur 
Preisüberwachung zuständigen Behörden zu .. 

(3) Zur Auskunft sind alle Unternehmer sowie die 
Vereinigungen und Verbände von Unternehmern 
verpflichtet. Gesetzlich anerkannte Verschwiegen­
heitspflichten werden von der Auskunftspflicht 
nicht berührt. 

(4) Ein Anspruch auf Ersatz der mit der 
Auskunftserteilung verbundenen Kosten besteht 
nicht. 

Kostenbeitrag 

§ 12. (1) Für eine nach diesem Bundesgesetz auf 
Antrag vorgenommene Preisbestimmung ist ein 
Kostenbeitrag von mindestens 300 S und höchstens 
6 000 S zu leisten. Die in diesem Rahmen 
vorzunehmende Bemessung des Kostenbeitrages hat 
sich im Einzelfall nach dem Umfang und der 
Schwierigkeit der Preisbestimmung und dem Wert 
der von der Preisbestimmung betroffenen Sachgüter 
oder Leistungen zu richten. § 76 AVG wird durch 
diese Bestimmung nicht berührt. 

(2) Zum Kostenbeitrag gemäß Abs. 1 ist der 
Antragsteller verpflichtet. Mehrere Antragsteller 
haften als Gesamtschuldner. 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 13. Wer an einem Preisbestimmungsverfahren 
einschließlich des Verfahrens vor der Preiskommis­
sion, an einem Verfahren zur Anordnung eines 
Preisstopps oder an einem Verfahren über Anträge 
gemäß § 5 Abs. 1 teilnimmt, darf Amts-, Geschäfts­
oder Betriebsgeheimnisse, die ihm in dieser 
Eigenschaft anvertraut oder zugänglich geworden 
sind, weder während des . Verfahrens noch nach 
dessen Abschluß offenbaren oder verwerten. 

Kundmachung von Verordnungen 

§ 14. Verordnungen auf Grund dieses Bund�sge­
setzes sind im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
kundzumachen. Sie treten, sofern nicht ein späterer 
Zeitpunkt für ihr Inkrafttreten bestimmt ist, mit 
Beginn des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. Ist 
eine Kundmachung im ,,Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" nicht oder nicht zeitgerecht möglich, so 
sind die Verordnungen in anderer geeigneter Weise 
- insbesondere durch Rundfunk oder sonstige 
akustische Mittel oder Veröffentlichung in einem 
oder mehreren periodischen Medienwerken, die 
Anzeigen veröffentlichen, insbesondere in T ages­
zeitungen - kundzumachen. 

Automationsunterstützter Datenverkehr 

§ 15. ( 1) Personenbezogene Daten, die 
1. für die Bestimmung volkswirtschaftlich ge­

rechtfertigter Preise einschließlich der Festle­
gung von Bedingungen und der Vorschrei­
bung von Auflagen gemäß § 6 oder 

2. für die Anordnung eines Preisstopps oder 
3. für die Untersuchung auf Grund von Anträgen 

gemäß § 5 Abs. 1 
erforderlich sind oder die gemäß § 4 zu melden sind, 
dürfen automationsunterstützt 'ermittelt und verar­
beitet werden. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten und der Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz sind 
ermächtigt, bearbeitete Daten, die für die Preisbe­
stimmung, für einen Preisstopp oder für . die 
Untersuchung auf Grund von Anträgen gemäß § 5 
Abs. 1 erforderlich sind, zu übermitteln an: 

1. die Teilnehmer am Vorprüfungsverfahren, 
2. Sachverständige, die dem Verfahren beigezo­

gen werden, 
3. die Mitglieder der Preis kommission, 
4. ersuchte oder beauftragte Behörden (§ 55 

AVG) und 
5. den Landeshauptmann im Falle seiner Beauf­

tragung gemäß § 8 Abs. 2, 
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6 396 der Beilagen 

soweit diese Daten von den Genannten für die 
Besorgung ihrer Aufgaben im Rahmen des jeweili­
gen Verfahrens benötigt werden. 

(3) Der Landeshauptmann ist im Falle seiner 
Beauftragung gemäß § 8 Abs. 2 ermächtigt, verar­
beitete Daten, die für die Preis bestimmung oder für 
einen Preisstopp erforderlich sind, zu übermitteln an 

1. die Teilnehmer am Vorprüfungsverfahren, 
2. Sachverständige, die dem V erf�hren beigezo-

gen werden, / 
3. ersuchte oder beau�ragte Behörden (§ 55 

AVG), / 

' 

I 

soweit diese /Daten VQl %:n 'Cenannten für die 
Besorgung ihrer AufgabeIi im Rahme'n des jeweili­
gen Verfahrens benötigt werden, �nd 

4. den Bundesminister für wirtschaftliche Ange­
legenheiten. 

Strafhestimmungen 

§ 16. (1) Wer für ein Sachgut oder eine Leistung 
einen hüheren Preis als den von der Behörde nach 
diesem Bundesgesetz bestimmten Höchst- oder 
Festpreis oder einen niedrigeren Preis als den von 
der Behörde nach diesem Bundesgesetz bestimmten 
Mindest- oder Festpreis auszeichnet, fordert, 
annimmt oder sich versprechen läßt, oder wer 
entgegen einem Preisstopp einen Preis erhöht, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 100 000 S, im Wiederholungsfall 
jedoch mit Geldstrafe bis zu 200 000 S zu bestrafen. 

(2) Der unzulässige Mehrbetrag ist ganz oder 
teilweise für verfallen zu erklären. 

(3) Wer einer Auflage gemäß § 6 Abs. 3, einer 
Verordnung oder einem Bescheid gemäß § 4 oder 
dem § 1 1  zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungs­
übertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 15 000 S 
zu bestrafen. 

§ 17. (1) Wer dem § 7 zuwiderhandelt oder wer 
zwar die Preise dem § 7 entsprechend herabsetzt, 
die Auswirkung der Senkung von Steuern, Abgaben 
oder Zöllen sowie von' Ausgleichsbeträgen für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verar­
beitungsprodukte aber dadurch umgeht, daß er, 
ohne daß dies durch entsprechende Kostenerhö­
hungen verursacht ist, die Senkung der genannten 
Eingangsabgaben durch eine Preiserhöhung ganz 
oder teilweise unwirksam macht, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 
zu 50 000 S zu bestrafen. 

(2) Bei Nichtweitergabe der Senkung von 
Steuern, Abgaben oder Zöllen sowie von Aus­
gleichsabgabebeträgen für landwirtschaftliche Er­
zeugnisse und deren Verarbeitungsprodukte kann 
das unzulässige Entgelt ganz oder teilweise für 
verfallen erklärt werden. 

§ 18. (1) Wurde die Bestellung eines Geschäfts­
führers nach § 39 der Gewerbeordnung 1973 oder 

nach anderen Verwaltungsvorschriften angezeigt 
oder genehmigt, so ist der Geschäftsführer straf­
rechtlich verantwortlich und sind Geld- und 
Ersatzfreiheitsstrafen gegen ihn zu verhängen. 

(2) Der Unternehmer ist neben dem Geschäfts­
führer strafbar, wenn er die Verwaltungsübertre­
tung wissentlich duldet oder wenn er bei der 
Auswahl des Geschäftsführers es an der erforderli­
chen Sorgfalt hat fehlen lassen. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für den 
Fall der Anzeige oder Genehmigung der Bestellung 
eines Filialgeschäftsführers hinsichtlich der Be­
triebsstätte, für die er verantwortlich ist. 

(4) Der Unternehmer haftet für die über den 
Geschäftsführer oder Filialgeschliftsführer verhäng

'­
ten Geldstrafen, sonstige in Geld bemessene 
Unrechtsfolgen und die Verfahrenskosten zur 
ungeteilten Hand. 

§ 19. Die Verletzung von Geheimnissen entgegen 
dem § 13 ist nach § 122 des Strafgesetzbuches zu 
bestrafen, wenn die Tat nicht nach einer anderen 
Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist. 

Schlußbestimmungen 

§ 20. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem ersten 
Tag des dritten Monats in Kraft, der auf seine 
Kundmachung folgt. 

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes tritt das Preisgesetz, BGBI. 
Nr. 26011976, zuletzt geändert durch die Preisge­
setznovelle 1988, BGBI. Nr. 337, außer Kraft. 

(3) Auf bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
anhängige Preisbestimmungsverfahren sowie auf 
Verwaltungsübertretungen, die vor dem Inkrafttre­
ten dieses Bundesgesetzes begangen wurden, ist 
weiterhin das Preisgesetz anzuwenden. 

(4) Die Bundesgendarmerie, in Orten, in denen 
Bundespolizeibehörden bestehen, die Sicherheitsor­
gane dieser Behörden, haben über die Mitwirkungs­
pflicht gemäß § 8 Abs. 5 hinaus in den ersten sechs 
Monaten ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als 
Organe der Bezirksverwaltungsbehörde bei der 
Vollziehung des § 16 durch Maßnahmen, die für die 
Einleitung und Durchführung von Verwaltungs­
strafverfahren erforderlich sind, mitzuwirken. 

(5) § 3 Abs.3 des Versorgungssicherungsgeset­
zes, BGBI. Nr. 28211980, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr. 334/1988, tritt mit dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes außer Kraft. 

§ 21. Soweit in anderen Rechtsvorschriften des 
Bundes auf Bestimmungen des Preisgesetzes, BGBI. 
Nr. 260/1976, hingewiesen wird, treten an die Stelle 
dieser' Bestimmungen die entsprechenden Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes. 
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§ 22. Mit der Vollziehung des Art. II sind 

1. hinsichtlich der §§ 8 Abs. 5 und 20 Abs. 4 je 
nach ihrem Zuständigkeitsbereich der Bundes­
minister für Inneres und der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten, 

2. hinsichtlich des § 9 Abs. 4, soweit dieser sich 
auf die Bestellung von Vertretern der Bundes­
ministerien oder deren Ersatzmitglieder für 
die Preiskommission bezieht, entsprechend 
ihrer Zuständigkeit der 'Bundesminister für 
Finanzen, der Bundesminister für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz, der Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft und der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten, 

3. hinsichtlich des § 19, soweit dieser durch die 
Gerichte zu vollziehen ist, der Bundesminister 
für Justiz, 

4. hinsichtlich der dem Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 
gemäß den §§ 8 Abs; 1, 11 und 15 Abs. 1 und 2 
eingeräumten Befugnisse - nach Maßgabe 
des § 8 Abs. 3 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen und für Land­
und Forstwirtschaft - der Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz, 

5. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen -
nach Maßgabe des § 8 Abs. 3 im Einverneh­
men mit dem Bundesminister fUr Finanzen und 
für Land- und Forstwirtschaft - der Bundes­
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betraut. 
' 
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Abweichende persönliche Stellungnahme 
der Abgeordneten Petrovic gemäß § 42 Abs. 5 GOG-NR zur Regierungsvorlage betreffend ein 

Preisgesetz (336 der Beilagen) 

Das derzeitige System der Preisregelung (volks­
wirtschaftlich gerechtfertigter Preis) ohne 
jegliche Bedarfsprüfung der Investitionen (entweder 
Kraftwerke oder Umspannungsleitungen) führt 
dazu, daß die Energiewirtschaft jedes Projekt 
unwirtschaftlich auch dann realisieren darf, wenn es 
wirtschaftlich und ökologisch sinnvollere günstigere 
Alternativen gegeben hätte. 

Studien belegen eindeutig, daß es derzeit billigere 
Alternativen zu weiteren Kraftwerks- bzw. Gaslei­
tungsinvestitionen (Bereitstellung) gibt. 

Insbesondere folgende zwei Maßnahmen, durch 
welche die steigende Nachfrage nach Energie­
dienstleistungen ebenso gedeckt werden könnte, 
wären vorrangig zu behandeln: 

1. Investitionen in effiziente Energienutzung : 
Maßnahmen wie Eindämmung, Austausch 
bzw. Sanierung energievergeudender Geräte; 
Umstellung von Strom- und Gaswarmwasser­
leitungen, Warmwasserbereitung auf solare 
Energieerzeugung etc. Maßnahmen wie diese 
können beitragen, die Energieeffizienz zu 
erhöhen, das heißt, ressourcenschonend stei­
gende Energiedienstleistungen bei sinkendem 
Energieverbrauch zu sichern. 

2. Industrielle Wärme-Kraft-Kupplung: Derzeit 
wird durch die bloß auf Expansion ausgerich­
tete Verkaufspolitik der EVUs die Stromei­
generzeugung energieintensiver Industrien 
stark behindert. 
So wird zwar Gas für die Dampferzeugung 
verbrannt, die sinnvolle gleichzeitige Stromer­
zeugung mittels Wärme-Kraft-Kupplung und 
Netzeinspeisung aber nicht realisiert, weil 
Dumpingpreise für Netzstrom dieses verhin-' 
dern. Eine verfehlte Preisregelung verhindert 
so die ökologisch und ökonomisch sinnvollere 
Lösung. Schuld an diesem Zustand, welcher 
eine teuere und umweltbelastende Energiever-

sorgung hervorruft, ist weniger die Energie­
wirtSchaft als die Politik. Die Energiewirt­
schaft verhält sich, wie jedes Unternehmen-in 
einer Marktwirtschaft, rational. Sie versucht 
ihre Erlöse zu steigern (Verkauf von Öl, 
Kohle, Strom und Gas) und denkt nicht daran, 
dafür Geld auszugeben (Energiesparinvestitio­
nen) und weniger zu verdienen (Rückgang 
von Verkäufen von Energieträgern). 

Das Preisgesetz müßte, wie schon erfolgreich in 
einigen US-Bundesstaaten praktiziert, das Prinzip 
des "least cost planning" verpflichtend vorschrei­
ben. Das preisgeregelte EVU hat bei Erweiterungs­
investitionen nachzuweisen, daß es keine billigere 
Alternative gegeben hätte. Nur dann werden 
Etweiterungsinvestitionen durch die Pteisbehörde 
auf den Energiekonsumenten übergewälzt. 

Alles deutet darauf hin, daß es derzeit in 
Österreich billigere Alternativen für steigende 
Energiedienstleistungen gibt. Umgekehrt ist es von 
zentraler Bedeutung, daß das EVU an Energiespar­
investitionen auch verdienen kann. 

Ausgaben für nachfrageseitige Investitionen in 
effiziente Energienutzung (in Haushalt, Gewerbe, 
Fremdenverkehr etc.) müssen von derPreisbehörde 
explizit als Investitionen anerkannt und (verzinst) 
auf die Energiepreise angerechnet werden. Eine 

. derartige Vorgangsweise der Preisbehördewürde 
dazu führen, daß die Energieversorgungsunterneh­
men von sich aus' so lange ,energieeffizient 
investieren, solange die "eingesparte" Kilowatt­
stunde billiger als eine neU erzeugte ist. 

Es ist bedauerlich, daß der Handelsausschuß nur 
zu einer gemeinsamen Feststellung im Ausschußbe­
richt bereit war und so einer eindeutig ökonomisch 
wie ökologisch sinnvollen Preisregelung wiederum 
die Absage erteilt hat. 
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